
1. Satzung zur Änderung
der Satzung über die Benutzung des Friedhofes

der Stadt Ludwigsfelde (Kernstadt) und die Erhebung von Friedhofsgebühren 
(Friedhofs- und Gebührensatzung) vom 19.12.2002

Aufgrund der §§ 5 (1) und 35 (2) Nummer 15 der Gemeindeordnung für das Land Brandenburg
vom 10.10.2001, GVBl. I, S. 154 in der jeweils gültigen Fassung, der §§ 1 (1), 2, 4 und 6 des
Kommunalabgabengesetzes für das Land Brandenburg vom 15.06.1999, GVBl. I, S. 231 in der
jeweils gültigen Fassung sowie des Gesetzes über das Leichen-, Bestattungs- und Friedhofswesen
im Land Brandenburg vom 07.11.2001 (GVBl. I, S. 226) in der jeweils gültigen Fassung hat die
Stadtverordnetenversammlung Ludwigsfelde in der Sitzung am 07. 09. 2004 folgende
Änderungssatzung beschlossen: 

Artikel 1 

§ 37 erhält folgende Fassung:

Grabplatzgebühren

(1) Reihengräber
Für die Überlassung eines Reihengrabes beträgt die Gebühr bei einem

1. Reihengrab für Verstorbene bis zum vollendeten 5. Lebensjahr 290,00 €
(20 Jahre Ruhefrist)

2. Reihengrab für Verstorbene ab dem vollendeten 5. Lebensjahr 720,00 €
(25 Jahre Ruhefrist)

3. Urnenreihengrab 590,00 €
(25 Jahre Ruhefrist)

(2) Nutzungsrecht für Wahlgräber
Die Gebühr für die Verleihung eines Nutzungsrechts an einem Wahlgrab beträgt:

1. pro Erdbestattungswahlgrab für 30 Jahre (je Einzelgrabfläche)
1.1 am Grabfeldweg 1.567,50 €
1.2 am Hauptweg bzw. in besonderer Lage 156,00 € 

(Die gebührenmäßige Zuordnung der Wahlgräber Aufschlag auf Pkt. 1.1
gemäß 1.1 und 1.2 ergibt sich aus dem Belegungsplan.)

1.3 pro Urnenwahlgrab für 30 Jahre 810,00 €
(Beisetzung bis zu 5 Urnen)

(3) Urnengemeinschaftsanlagen
Die Gebühr für die Überlassung eines Grabplatzes in den Urnengemeinschaftsanlagen beträgt:

1. Urnengemeinschaftsanlage 1 (anonyme Beisetzung) 655,00 €
2. Urnengemeinschaftsanlage 2 967,50 €

Artikel 2

§ 38 Absatz 1 Pkt. 1 und 2 wird wie folgt geändert:

1. Erdbestattungswahlgrab (je Einzelgrabfläche)
1.1 am Grabfeldweg 52,25 €
1.2 am Hauptweg bzw. in besonderer Lage                          5,20 €
 Aufschlag auf Pkt. 1.1
2. Urnenwahlgrab 27,00 €



Artikel 3

Diese Änderungssatzung tritt mit dem Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Ludwigsfelde, 13. 09.2004

gez. Heinrich Scholl
Bürgermeister
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